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2 l Vorwort

Liebe Mitglieder der Deutschen 
Olympiamannschaft, 

bald stehen Sie im Mittelpunkt 
des Interesses, wenn weltweit 
Milliarden von Menschen die Wett-  
bewerbe der Olympischen Spiele 
in London an den Fernsehschir-
men verfolgen und Millionen 
Menschen vor Ort in den Stadi-
en mitfiebern. Die Olympischen 
Spiele sind das bedeutendste 
Sportereignis der Welt. 

In London kommen Sportler aus allen 204 Na-
tionalen Olympischen Komitees der Welt an 
einem Ort zusammen. Nirgendwo sonst ist 
dieses besondere Gefühl, dass der Sport über 
alle Grenzen hinweg wirkt und Verständnis  
für verschiedene Kulturen schafft, intensiver zu 
erleben als im Olympischen Dorf. Denn nicht  
nur die Wettkämpfe, auch die Olympische Idee, 
die hinter diesen steht, und die ganz beson-
ders von Ihnen allen verkörpert wird, macht 
die Olympischen Spiele einzigartig.

Die Organisation Olympischer Spiele  
stellt immer wieder eine enorme Herausfor-
derung dar – in logistischer und auch in  
finanzieller Hinsicht. Die Einnahmen helfen, 
den Olympischen Gedanken in die Welt zu 
tragen und durch vielfältige Programme die 
Athleten und den Sport in der ganzen Welt 
zu fördern – auch bei uns in Deutschland. 
Dabei spielen die Sponsoren durch ihre Part-
nerschaft mit dem IOC eine wichtige Rolle. 

Stets stehen die Olympischen Ideale im Vor-
dergrund. Alle Partner der Olympischen Spie-
le und des IOC akzeptieren klaglos, dass die 

Wettbewerbe in einem werbefreien Umfeld 
stattfinden. Dies gilt für die Stadien ebenso 
wie auch für die offizielle Olympiakleidung 
aller Teilnehmer. Darum ist es erforderlich  
einige Regeln einzuhalten – beinahe wie in 
einem Wettkampf.

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) 
will Ihnen mit dieser Broschüre einen Weg-
weiser an die Hand geben, mit dem Sie sich 
im Detail darüber informieren können, was 
Ihnen erlaubt ist und worauf Sie unbedingt 
achten sollten, um Probleme durch Verstöße 
gegen die Richtlinien zu vermeiden. Fragen 
zur Kleiderordnung, zum Umgang mit den 
Neuen Medien oder zur Vermarktung wer-
den in diesem Leitfaden beantwortet. 

Sollten Sie weitere Fragen haben, stehen  
Ihnen die Ansprechpartner des DOSB gerne 
zur Verfügung.

Bitte lesen Sie diese Broschüre sehr auf-
merksam, denn auch unwissentlich began-
gene Verstöße können Konsequenzen nach 
sich ziehen. 

Der DOSB wünscht Ihnen allen viel Erfolg 
und eine unvergessliche olympische Zeit  
in London.

Ihr

Thomas Bach 

Olympiasieger im Fechten 1976  

und DOSB-Präsident
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4 l Werbung und Markenschutz

Die Verwendung der Olympischen Sym-
bolik, vor allem der fünf ineinander ver-
schlungenen Olympischen Ringe, sowie 
die olympischen Bezeichnungen sind Ei-
gentum des IOC und in Deutschland ge-
setzlich geschützt. 

Die Nutzung der Olympischen Ringe zu 
Werbezwecken ist verboten. Dies gilt 
auch für eine verfremdete Darstellung 
oder grafische Annäherung der Ringe. Nur  
die IOC-Sponsoren (TOP Partner, siehe  
S. 6) dürfen die Olympischen Ringe in Ver- 
bindung mit Ihrem Firmenlogo nutzen.

Sie unterstützen die Olympische Bewe-
gung weltweit mit hohem finanziellen 
Aufwand und Dienstleistungen. 

Als Marken geschützt sind auch die Logos 
der jeweiligen Olympischen Spiele und 
deren Maskottchen sowie die Sportpikto-
gramme und Bezeichnungen, welche auf 
die Olympische Bewegung oder die Olym-
pischen Spiele verweisen.

Dies gilt auch für folgende Bezeichnun-
gen: „Olympische Spiele“, „Olympiade“,  
„Olympic Games“, „London 2012“, 
„olympisch” etc. Auch das Olympische 
Motto „citius, altius, fortius“ / „faster,  
higher, stronger“ ist geschützt. Unzuläs-
sig sind ferner die Übersetzungen dieser 
Begriffe in andere Sprachen.

Ebenfalls verboten ist die werbliche Ver-
wendung der geschützten Begriffe als 
Lockmittel oder Schlagzeile:

Werbung und Markenschutz
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„Olympia-Wettbewerbe“, „Olympia-
Angebote“, „Olympia-Wochen“, „Team 
Olympia“ etc. Die Verwendung dieser Be-
griffe ist Firmen vorbehalten, die einen 
entsprechenden Vertrag mit dem IOC  
unterzeichnet haben.

Auch das Logo des Deutschen Olympi-
schen Sportbundes ist als Marke regist-
riert und geschützt.

Wichtig
Sponsoren von Sportverbänden und 
Olympiateilnehmern haben kein Recht 
zur Verwendung der olympischen Logos 
oder Bezeichnungen. Auch nach Ende der 
Olympischen Spiele dürfen Bilder mit fol-
genden Inhalten zu keiner Zeit werblich 
genutzt werden:

Medaillen der Olympischen Spiele,
wenn die Olympischen Ringe, die Logos, 
oder die Bezeichnungen der betreffenden 
Olympischen Spiele sichtbar sind.

Wettkampfbilder, 
die Logos oder Bezeichnungen der Olym-
pischen Spiele beinhalten. 

Ausnahmen sind für Sponsoren des IOC 
oder Partner der Deutschen Olympia-
mannschaft nach Abstimmung mit dem 
IOC oder dem DOSB möglich. 



6 l Werbung mit Mitgliedern der Deutschen Olympiamannschaft

Grundsätzlich gilt, dass jeder Olympia-
teilnehmer sich mit Unterzeichnung der 
„Eligibility“-Erklärung (siehe S. 15) ver-
pflichtet, dass seine/ihre Person, sein/ihr 
Bild, sein/ihr Name oder sein/ihr Erfolg 
während der Spiele zu Werbezwecken 
nicht von „nicht-Olympia-Sponsoren“  
verwendet werden darf. 

Diese Regelung gilt für die  
Olympischen Spiele London 2012  
vom 18. Juli bis 15. August 2012.

Dies gilt auch für Gratulationsanzeigen, 
die nichts anderes darstellen als eine Wer-
bung für den Gratulanten (durch eine Fir-
ma oder ein Unternehmen).

Außerhalb der o. g. Sperrfrist ist es Spon-
soren von Sportverbänden und Olympia-
teilnehmern erlaubt, ein neutrales Bild 
der/s Athletin/en mit einem Gratulations-
text zu verwenden, sofern der/die Athlet/
in sein/ihr persönliches Einverständnis 
dazu gibt. Bsp: „Wir gratulieren XY zum 

großartigen Erfolg in London.“ Die Freiga-
be für solche Aktionen ist vor Veröffent-
lichung beim DOSB einzuholen.

Sonderfreigaben
Nur die TOP Partner des IOC, die Part-
ner der Deutschen Olympiamannschaft 
und die Sportartikelhersteller, die einen 
Teilnehmer ausrüsten und Mitglied der 
WFSGI (World Federation of the Sporting 
Goods Industry, www.wfsgi.org) sind, 
dürfen Bilder von Mitgliedern der Olym-
piamannschaft für Glückwunschanzei-
gen oder Imageanzeigen veröffentlichen. 
Die Anzeigen dürfen keine Verbindung 
zur Nutzung von Produkten/Dienstleis-
tungen des Sponsors herstellen, die das 
Leistungsvermögen steigern oder in Zu-
sammenhang mit der sportlichen Leis-
tung stehen.

Ebenso dürfen sie nur die jeweils für  
den Partner lizensierten Logos oder Be-
griffe der Olympischen Spiele enthalten. 
Die genauen Bedingungen sind in der 

Werbung mit Mitgliedern der  
Deutschen Olympiamannschaft
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Partner der  
Olympiamannschaft

Co Partner

Ausrüster/Ausstatter

Medien Partner
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WIR GRATULIEREN
dem Kajak-Vierer 

zur Olympiamedaille

Firma NICHT-PARTNER · Musterstraße 12 · 12345 Musterstadt

Regel 40 der Olympischen Charta fest-
gehalten, die den Verbänden übermit-
telt wurde und beim DOSB erhältlich ist. 
Zusätzlich bedarf es der vorherigen  

Genehmigung des DOSB und/oder des 
IOC. In allen Fällen sind die Persönlich-
keitsrechte der Athleten und Athletinnen 
zu beachten.
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Medienarbeit von Mitgliedern der 
Olympiamannschaft

Jedes akkreditierte Mitglied der Olympia-
mannschaft (Athleten, Trainer, Betreuer 
und Offizielle) verpflichtet sich mit der  
Unterzeichnung der „Eligibility“-Erklä-
rung während der Dauer der Olympi-
schen Spiele (Frozen Period: 18. Juli bis 
15. August) unter keinen Umständen 
journalistisch tätig zu sein. Im Einzelnen 
betrifft dies folgende Bereiche:

Keine Tätigkeiten als Medien-
schaffende
Teilnehmer dürfen keinen Einsatz als Fo-
tograf, schreibender Journalist/Kolum-
nist, Gastkommentator, Radio- oder TV-
Reporter haben! Dies gilt für alle Medien 
einschließlich des Internets.

Keine Live-Interviews mit  
„Non-Right-Holders”
Live-Interviews mit „Non-Right-Holders”, 
das sind Fernseh- und Radiosender, die 
keine Übertragungsrechte von den Olym-
pischen Spielen besitzen (z. B. RTL, SAT1, 
PRO7, private Radiosender), sind inner-
halb der olympischen Stätten unter-
sagt. Dies gilt auch für Telefoninterviews. 
Rechteinhaber („Right-Holders“) sind für 
Deutschland ARD, ZDF und Eurosport so-
wie die der ARD angeschlossenen Hör-
funk- und Fernsehsender. Außerhalb 
der olympischen Wettkampfstätten und 
des Olympischen Dorfes dürfen Inter-
views auch einem „Non-Right-Holder” 
gegeben werden. Das Deutsche Haus in 
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London ist eine solche nicht-olympische 
Zone. Hier können und sollen Anfragen 
für Interview-Wünsche erfüllt werden.

Internet-Chats
Sofern die Teilnahme an einem Internet-
Chat unentgeltlich ist, mit einem Me-
dienanbieter (Radio, TV, Zeitung, redak-
tionelle Internetplattform) geschieht, von 
einem Journalisten moderiert wird und 
nicht aus dem Olympischen Dorf heraus 
erfolgt, ist sie gestattet.

Video- und Tonaufnahmen
Das IOC besitzt die Rechte an der Ver-
breitung von Video- und Tonaufnahmen 
der Olympischen Spiele in allen Medien, 
auch dem Internet. Eigene Video- und 
Tonaufnahmen an olympischen Stät-
ten dürfen nur für den persönlichen Ge-
brauch gemacht werden. Es ist verbo-
ten, diese Aufnahmen im Internet zu 
veröffentlichen (im Unterschied zu Fo-
tos!) und/oder Dritten für kommerzielle 
Zwecke zur Verfügung zu stellen (z. B. für 
Berichterstattungen im Radio, TV oder 
Internet). Video- und Tonaufnahmen, 
die in nicht-olympischen Zonen (z. B. im 
Deutschen Haus oder in der Londoner 
Innenstadt) aufgenommen werden, dür-
fen dagegen veröffentlicht werden. So 
wäre auch ein Skype-Interview mit einem 
„Non-Right-Holder“ nur in einer nicht-

olympischen Stätte erlaubt, nicht jedoch 
im Olympischen Dorf.

Fotos
Es ist erlaubt, an olympischen Stätten  
Fotos (keine Videos!) für den persönli-
chen Gebrauch zu machen und diese zu 
posten (z. B. im Internet auf Social-Media- 
Plattformen wie Facebook). Es ist unter-
sagt, diese Fotos zu kommerzialisieren, 
zu verkaufen oder anderweitig zu ver-
treiben. Wenn weitere Personen auf dem 
Foto zu sehen sind, muss die akkreditier-
te Person deren Einverständnis für eine 
Veröffentlichung einholen.

Tagebücher
Teilnehmer dürfen während der Spiele ei-
gene öffentliche Tagebücher oder Blogs 
führen, die auch von Dritten publiziert wer-
den können. Voraussetzung dafür ist je-
doch die Beachtung der Blogging-Regeln.
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Blogging und Social Media

Das Führen eines Blogs im Internet, die 
Nutzung von Social Media (Facebook, 
Twitter etc.) und das Führen öffentlicher 
Tagebücher auch in einer Zeitung werden 
vom IOC als persönliche Entfaltung und 
nicht als journalistische Tätigkeit gewer-
tet. Daher dürfen akkreditierte Mitglie-
der der Olympiamannschaft (Athleten, 
Betreuer und Offizielle) Postings, Blogs, 
Tweets und öffentliche Tagebücher wäh-
rend der Olympischen Spiele unter Ein-
haltung der folgenden Punkte nutzen:

Persönliche Informationen
Alle Veröffentlichungen müssen in der Ich-
Form (Tagebuchform) geschrieben sein. 
Sie dürfen nur eigene olympische Erfah-
rungen widerspiegeln und keine Erlebnisse 
oder Interviews anderer Athleten enthal-
ten. Die Beiträge dürfen keine persönli-
chen Informationen anderer Personen ent-
halten sowie keine vertraulichen Inhalte, 
die die Sicherheit oder die Organisation 
der Olympischen Spiele gefährden. Alle 
Inhalte sollen mit den Olympischen Wer-
ten und den Prinzipien der Olympischen 
Bewegung, die in der Olympischen Charta 
enthalten sind, vereinbar sein.

Olympische Symbole und  
Begrifflichkeiten
Die Verwendung der Olympischen Ringe 
ist auf jeglichen Social Media Plattformen 

verboten. Begriffe wie „olympisch“ oder 
„Olympische Spiele“ / „Olympic Games“ 
dürfen in Postings, Blogs und Tweets ver-
wendet werden, vorausgesetzt es wird 
keine kommerzielle Verbindung zu Drit-
ten oder den Produkten oder Dienstleis-
tungen von Dritten hergestellt.

Werbung und Sponsoring
Es ist strikt verboten, bei Internet-Aktivi-
täten oder öffentlichen Tagebucheinträ-
gen in irgendeiner Art für eine Marke, 
ein Produkt oder eine Dienstleistung zu 
werben. Die Teilnehmer dürfen in kei- 
nem exklusiven Werbevertrag mit Firmen 
und Unternehmen im Zusammenhang 
mit ihren Postings, Blogs, Tweets oder 
öffentlichen Tagebucheinträgen stehen. 
Übernimmt ein Medium den Blog/das  
Tagebuch des Teilnehmers/der Teilneh-
merin 1:1, muss die Zeitungsseite bzw. 
die Internetseite, auf der dies geschieht, 
komplett werbefrei sein. Das Medium 
darf zudem nicht den Eindruck vermit-
teln, der Blogger/Tagebuchschreiber übt 
seine Tätigkeit exklusiv für dieses Medien- 
unternehmen aus. Zitiert ein Medienun-
ternehmen jedoch nur aus einem Blog/
Tagebuch eines Teilnehmers, ist kein wer-
befreies Umfeld erforderlich.

Tipp: Den eigenen „Olympia-Blog“ in  
einem werbe-, sponsoren- und logo- 
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freien, separaten Pop-up-Fenster führen. 
Oder: auf eigene Verantwortung persön- 
liche Sponsoren oder Verbandssponsoren 
nicht permanent in der Rahmengestal-
tung der Website („template“) platzieren,  
sondern diese in einer separaten Rubrik 
(im „content“) führen.

Domains
Domains bzw. URL, die olympische  
Begrifflichkeiten, wie z. B. „Olympia“ 
enthalten, sind nicht zulässig, so z. B.  
www. max.muster.olympia.de. Erlaubt ist 
dagegen für die Dauer der Olympischen 
Spiele die Verwendung mit Schrägstrich: 
www. max.muster.de/olympia.

Links
Um den Zugriff auf wichtige olympische In- 
formationen zu unterstützen, werden ak-
kreditierte Personen dazu ermutigt, die of-
fiziellen olympischen Webseiten zu verlin-
ken. Wichtige Adressen sind:  
l www.dosb.de  
l www.deutsche-olympiamannschaft.de 
l www.olympic.org 
l www.london2012.com.

Haftung
Akkreditierte Personen, die im Internet 
öffentlich über ihre persönlichen Erfah-
rungen bei den Olympischen Spielen 
schreiben, sind für die Inhalte selbst ver-

antwortlich. Sie können persönlich für 
Verleumdungen oder obszöne Inhalte 
haftbar gemacht werden. Sie handeln 
mit eigenem Risiko und sollten kenntlich 
machen, dass die Inhalte auf ihren eige-
nen Erfahrungen basieren.

Verstöße
Missbrauch und Zuwiderhandlung durch 
akkreditierte Personen kann, wie in der 
Olympischen Charta vorgesehen, den 
Entzug der Akkreditierung nach sich zie-
hen. Das IOC behält sich vor, rechtliche 
Schritte bei Verstößen einzuleiten, um 
Schadensersatz geltend zu machen oder 
weitere Sanktionen aufzuerlegen.



12 l Werbung auf der Kleidung

Für die Herstellerbezeichnung auf der 
Olympiakleidung und Wettkampfaus-
rüstung gelten zum einen die allgemei-
nen Richtlinien gemäß der Olympischen 
Charta, zum anderen die „GUIDELINES 
REGARDING AUTHORISED IDENTIFICA-
TIONS GAMES OF THE XXX OLYMPIAD, 
LONDON 2012“. Diese liegen jedem Fach-
verband vor und können auf der DOSB-
Website abgerufen werden.

Bei Verstößen gegen diese Regeln wer-
den Logos und Schriftzüge durch Über-
kleben unkenntlich gemacht.

Der zuwiderhandelnden Person drohen 
im schlimmsten Fall die Disqualifikation, 

der Entzug der Akkreditierung und even-
tuell weitere Sanktionen wie z. B. eine 
Geldstrafe.

Offizielle Olympiakleidung
Die vom DOSB nominierten Mitglieder der 
Olympiamannschaft erhalten ab 25. Juni 
2012 ihre offizielle Olympiakleidung, die 
für Anreise, Einmarsch, Siegerehrungen, 
Schlussfeier, Freizeit etc. zu tragen ist. 
Diese Kleidungsstücke sind gemäß den 
entsprechenden Bestimmungen mit der 
Herstellermarke (adidas, Bogner, Sioux) 
und dem Logo der Deutschen Olympia-
mannschaft gekennzeichnet und dürfen  
mit keinen zusätzlichen Logos oder  
Beschriftungen ergänzt werden. Andere 

Werbung auf der Kleidung
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Kleidungsstücke mit fremden Hersteller-
marken und mit fremden Herstellerhin-
weisen dürfen nicht in den olympischen 
Stätten getragen werden. Bei der Einklei-
dung wird auch die Kleiderordnung über-
geben, die vorgibt, welche Kleidungsstü-
cke wann und zu welchen Anlässen zu 
tragen sind.

Die Wettkampfkleidung wird durch den 
jeweiligen Sportfachverband gemäß den 
IOC-Bestimmungen bereitgestellt, gege-
benenfalls dem DOSB zur Genehmigung 
vorgelegt und vom Fachverband direkt an 
die Athleten ausgegeben.

Als Wettkampf gilt die tatsächliche Zeit 
seiner Austragung auf dem Spielfeld bzw. 
in der unmittelbaren Wettkampfzone. 
Auf dem Weg zur Wettkampfstätte, wäh-
rend der Zeit im Aufwärmbereich, auf der 
Auswechselbank und auf dem Rückweg 
von der Wettkampfstätte – hierzu gehört 
insbesondere auch der Callroom und  
die Mixed-Zone – muss die Kleidung des  
Generalausrüsters adidas getragen wer-

den. Dies gilt auch in Wettkampfpausen, 
wenn über der Wettkampfkleidung zu-
sätzliche Kleidungsstücke getragen wer-
den, sowie für das offizielle Training.

Der Verkauf bzw. Handel mit Teilen der 
Olympia-Einkleidung (z. B. über eBay) ist 
den Mitgliedern der Olympiamannschaft 
untersagt.

Wettkampfpause (oben), Wettkampfzone (unten)

LOGO



14 l Werbung auf der Kleidung

Das Anbringen von Sponsorenlogos oder 
Sponsorenhinweisen ist sowohl auf der 
Olympiakleidung als auch auf der Olym-
pia-Wettkampfkleidung strikt untersagt. 

Auch die Namen bzw. Logos von Sport-
fachverbänden dürfen nicht abgebildet 
sein. Ebenso sind Hinweise auf politische 
oder sonstige Meinungsäußerungen  
(z. B. auf Buttons, eigenen T-Shirts etc.) 
nicht gestattet.

Die Ausrüstung umfasst die persönliche 
sowie die sportartspezifische Kleidung, 
die im Wettkampf benutzt und getragen 
wird, z. B. jegliche Form von Kopfbede-
ckung (Helm, Cap etc.), Schutzmasken, 
(Sonnen-)Brillen etc. 

Hinweise auf Herstellermarken und 
Sponsoren sind ebenfalls auf dem Körper 
(Tattoos), auf Kontaktlinsen, auf Brillen-
gläsern, auf Zahnschutz und auf Trinkfla-
schen strengstens verboten!

Zu den Verboten eines werblichen Auf-
tritts gehört auch jegliche Form von of-
fensichtlicher oder versteckter Anspie-
lung auf den persönlichen Sponsor (z. B. 
Schriftart, Unternehmensfarbe etc.).

Auf eine derartige Form der Darstellung 
muss verzichtet werden, um Probleme 

während der Olympischen Spiele von 
vornherein auszuschließen.
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Olympische Charta/Eligibility

Die in diesem Leitfaden enthaltenen In-
formationen basieren auf der Olympi-
schen Charta, den zusätzlichen Richtlini-
en von IOC bzw. DOSB und nicht zuletzt 
der „Eligibility Conditions Form“, die je-
des Mitglied der Olympiamannschaft vor 
Beginn der Olympischen Spiele unter-
schreiben muss und die Zulassungsvo-
raussetzung für eine Teilnahme an den 
Olympischen Spielen ist.

Der vorliegende Leitfaden dient zur Infor-
mation, Veranschaulichung und soll das 
Verständnis für die Regeln im olympi-
schen Umfeld erleichtern.

Gültigkeit haben im Zweifelsfall aus-
schließlich die englische und französi-
sche Originalfassung der Olympischen 
Charta sowie des Formulars „Entry/Eli-
gibility Conditions Form“ bzw. „For-
mulaire d‘inscription et de conditions 
d‘admissibilité“. 

Die Originalfassung der Olympischen 
Charta ist auf der DOSB-Webseite in  
englischer Sprache und deutscher  
Übersetzung einsehbar: ww w.dosb.de/ 
london2012-dokumente.

Please do not photocopyRef O-ECF/NOC-En

National Olympic Committee (NOC) Accreditation registration number

Family name (as appears on ID) Date of birth (day/month/year)

Given name(s) (as appears on ID)

Gender

Male Female

Sport/discipline

Athlete Chef de Mission Team official Other

Please write clearly in CAPITAL LATIN LETTERS

1.  Understanding that as a participant in the Olympic Games, I am participating in  
an exceptional event which has ongoing international and historical significance and,  
in consideration of the acceptance of my participation therein, I agree to be filmed, 
televised, photographed, identified and/or otherwise recorded during the Olympic Games 
under the conditions and for the purposes now or hereafter authorised by the International 
Olympic Committee (‘IOC’) in relation to the promotion of the Olympic Games and the 
Olympic Movement, including for use to such effect by any third parties authorised by  
the IOC.

2.  I declare that I have read and that I have full knowledge of the provisions of the 
Olympic Charter currently in force and I agree to comply with all such provisions and,  
in particular, with the provisions of the Olympic Charter regarding eligibility for the 
Olympic Games (including Rule 40 and its Bye-law), the mass media (Rule 48 and its 
Bye-law) and the prohibition on forms of publicity or propaganda on persons or on 
clothing and equipment worn or used at the Olympic Games (Bye-Law to Rule 50).  
I further agree to comply with the provisions of the World Anti-Doping Code in force  
at the time of the Olympic Games as well as the IOC Anti-Doping Rules applicable to  
the Games of the XXX Olympiad in London in 2012 (hereinafter the ‘IOC Anti-Doping 
Rules’), including in respect of the blood and urine sample collection process, and I note  
the rights and responsibilities which apply upon notification as set out in Appendix 3 of  
the IOC Anti-Doping Rules. I also agree to comply with the IOC Code of Ethics, in 
particular that I should not participate in, support (including by disclosing inside 
information) or promote betting related to the Olympic Games, and to comply with the 
IOC Social Media, Blogging and Internet Guidelines for Persons accredited at the Games 
of the XXX Olympiad. 

3.  I declare that I have full knowledge of all provisions applicable to my participation  
in the Games of the XXX Olympiad and that such provisions have been specifically 
brought to my attention by my National Olympic Committee and/or by my National 
Sports Federation or by the International Sports Federation and are specifically approved 
by me.

4.  I agree that all photographs and moving images taken by me at the Olympic Games, 
including those of athletes competing within any Olympic venues, shall be used solely  
for personal and non-commercial purposes, unless prior written consent is obtained  
from the IOC.

5.  I acknowledge and agree that:

a. I participate in the Games of the XXX Olympiad at my own risk and that I will 
take all reasonable measures to protect myself from the risks of participation; and

b. I am responsible for all property I bring into the Olympic Games sites and that 
the London Organising Committee of the Olympic Games and Paralympic Games  
Ltd (‘LOCOG’) and the IOC shall have no responsibility for any loss or damage to  
this property.

6.  I irrevocably release LOCOG and the IOC (and their respective members, directors, 
officers, employees, volunteers, contractors or agents) from any liability (to the extent 
permitted by law) for any loss, injury or damage that I may suffer in relation to my 
participation in the Olympic Games.

NOC code

Attention: This form must reach LOCOG 2012 Accreditation no later than 23 March 2012

Signature of participant Date

NOC signature and stamp* Date

*In the absence of a signature by the NOC on this particular Eligibility Conditions Form, accreditation of the participant is subject to the name of the participant appearing in the NOC 
Delegation Eligibility Validation Form signed by the NOC upon the occasion of the Delegation Registration Meeting (DRM).

This document and the official Emblems of the London 2012 Games are © London Organising Committee of the Olympic Games and Paralympic Games Limited (LOCOG) 2007–2011. All rights reserved. 

D MMD Y YYY

D MMD Y YYY

D MMD Y YYY

7.  In respect of information about myself (my ‘Personal Data’), I agree:

a.  to my Personal Data being collected by the IOC and LOCOG and to such data 
being stored and used by the IOC and LOCOG (including being stored on the IOC’s 
servers in Europe), and, where necessary, third parties, for the purposes of, and to 
the extent necessary in relation to, facilitating my participation in, and/or organising, 
the Olympic Games;

b.  to the transfer of my Personal Data to the Home Office and by them to such third 
parties, and to the processing of such data and potentially any relevant sensitive 
personal data (including about unspent criminal convictions), as are necessary for 
security and other background checks by the Home Office in order for me to gain  
the necessary accreditation for the Olympic Games;

c.  that the IOC, LOCOG and other third parties, including law enforcement and 
border services agencies, may share amongst themselves and with third parties my 
Personal Data for the purposes of investigating and/or prosecuting breaches of any 
of the provisions, rules or bye-laws referred to in paragraph 2 above (for example, 
breaches of anti-doping and/or betting rules);

d.  to the collection and use of Personal Data and statistics in IOC approved 
research projects (for example, athlete biographies, questionnaires, filming, 
measures, medical encounters etc) conducted during the Olympic Games; and

e.  to my Personal Data being used in any other way to which I provide my express 
consent to the IOC and/or LOCOG.

8.  I agree that any dispute, controversy or claim arising out of, in connection with, or on 
the occasion of the Olympic Games, not resolved after exhaustion of the legal remedies 
established by my NOC, the International Federation governing my sport, LOCOG and the 
IOC, shall be submitted exclusively to the Court of Arbitration for Sport (‘CAS’) for final and 
binding arbitration in accordance with the Arbitration Rules for the Olympic Games, which 
form part of the Code of Sports-related Arbitration. The arbitration shall be governed by 
Chapter 12 of the Swiss Act on Private International Law and its seat shall be in Lausanne, 
Switzerland. The CAS shall rule on its jurisdiction and shall have the exclusive power to 
order provisional and conservatory measures. The decisions of the CAS shall be final, 
binding and non-appealable. I shall not and I hereby waive my right to institute any claim, 
arbitration or litigation, or seek any other form of relief, in any other court or tribunal.

9.  I acknowledge and agree that my participation to the Olympic Games is conditional 
upon my valid acceptance of and my compliance with each and all the provisions of this 
Eligibility Conditions Form.

10.  The NOC hereby certifies and guarantees that all the relevant rules, including all 
those referred to above, have been respected and brought to the notice of the participant 
and that the NOC has been authorised by the National Sports Federation concerned to 
sign this Eligibility Conditions Form on the latter’s behalf, with the approval of the relevant 
International Federation.

Eligibility Conditions Form – National Olympic Committee

Athlete/Chef de Mission/Team official/Other (each a ‘participant’)
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Für die Olympia-Teilnehmer gilt ein strik-
tes Wettverbot für olympische Wettkämp-
fe. Das Verbot betrifft alle akkreditierten 
Personen, also Athleten, deren Trainer und 
das gesamte Betreuungsteam. Auch ak-
kreditierte Gäste und Medienvertreter un-
terliegen diesem Verbot.

Durch diese Regelung will das Internatio-
nale Olympische Komitee (IOC) illegale und 
regelwidrige Wetten sowie Spielabspra-
chen bekämpfen und nimmt eine kompro-
misslose Haltung gegenüber solchen Prak-
tiken und jedem, der daran beteiligt ist, 
ein. Laut IOC-Präsident Jacques Rogge stel-
len illegale Wetten und Spielabsprachen 
„die größte Bedrohung für die Glaubwür-
digkeit und Integrität des Sports dar“.

Als höchstes Gremium der Olympischen 
Spiele steht es dem IOC offen, Teilneh-
mern ihre Medaillen wieder abzuerkennen 
und Teilnehmer sowie  ihre Trainer und  
ihr Betreuungsteam für zukünftige Be-
werbe zu sperren, wenn zwischen dem 
18. Juli 2011 und dem 15. August 2012 
gegen die Bestimmungen verstoßen wer-
den. Das IOC wird zusammen mit den 
britischen Behörden alle Wettaktivitäten 
in diesem Zeitraum streng überwachen.

Der vollständige Text zu den IOC-  
Regeln in Bezug auf das Wettverbot sind  
auf der DOSB-Website einsehbar:  
www.dosb.de/london2012-dokumente .

Wettverbot für Mitglieder der  
Deutschen Olympiamannschaft



www.deutsche-olympiamannschaft.de 
www.deutsche-olympiamannschaft.de

Die Deutsche Olympiamannschaft im Social Web l 17

Die Deutsche Olympiamannschaft steht 
im Mittelpunkt einer langfristig angeleg-
ten Kommunikationsoffensive des Deut-
schen Olympischen Sportbundes (DOSB) 
mit dem Ziel, den Athleten/innen, dem 
olympischen Sport und seiner Förderung 
sowie den Verbänden mehr Aufmerk-
samkeit zu verschaffen.

Zentraler Anlaufpunkt für alle Olympia-
fans und Athleten/innen ist die Social- 
Media-Plattform www.deutsche-
olympiamannschaft.de, welche die 
Aktivitäten der Athleten/innen und Ver-
bände im Social Web bündelt, abbildet 
und zur Interaktion mit den Fans ein-
lädt. Zugleich dient die Seite als virtuel-
le Mannschaftsbroschüre.

Hier finden sich alle Informationen zu 
den Athleten/innen der Deutschen Olym-
piamannschaft auf einer Seite, während 

der Spiele auch zu den Entscheidungen. 
Alle Beiträge der Sportler von ihren Face-
book-Seiten und Twitter-Accounts laufen 
auf der Seite zusammen und erhöhen so 
auch die Besucherzahlen auf den eigenen 
Fanpages. Fans können gratulieren, kom-
mentieren und mit der Mannschaft kom-
munizieren. Die Seite informiert über al-
les Wissenswerte rund um die Spiele und 
gewährt Einblicke in das Deutsche Haus 
sowie das dazugehörige Fan Fest.

Auch bei Facebook hat die Deutsche 
Olympiamannschaft einen eigenen Auftritt 
www.facebook.com/olympiamannschaft 
und hält alle Fans über die Vorbereitun-
gen ihrer Athleten und über die Highlights 
aus London auf dem Laufenden. Zusätzlich 
wird die Kommunikation von Sportlern, 
Verbänden und Fans auf Twitter über den 
Hashtag #WirfuerD zusammengeführt. 
Der DOSB twittert unter @DOSB .

Die Deutsche Olympiamannschaft  
im Social Web 



18 l Kontakte

Werbung und Markenschutz/ 
Werbung auf der Kleidung
Deutscher Olympischer SportBund
Sabine Krapf 
Tel. +49 (0) 69 / 67 00 220
E-Mail krapf@dosb.de
Florian Frank
Tel. +49 (0) 69 / 67 00 369
E-Mail frank@dosb.de

Werbung mit Mitgliedern der 
Deutschen Olympiamannschaft
Deutsche Sport-Marketing GmbH
Heike Marie Bock
Tel. +49 (0) 69 / 695 801 18
E-Mail heike-marie.bock@dsm-olympia.de

Medienarbeit, Blogging,  
Social Media 
Deutscher Olympischer SportBund
Tel. +49 (0) 69 / 67 00 255
Christian Klaue 
E-Mail klaue@dosb.de 
Michael Schirp 
E-Mail schirp@dosb.de 
Stefan Volknant
E-Mail volknant@dosb.de

Kontakt während der  
Olympischen Spiele in London: 
DOSB Mannschaftsbüro

Herausgeber: 
Deutscher Olympischer SportBund
Gestaltung: 
Medienfabrik Gütersloh GmbH
Fotos: 
picture alliance; adidas, DOSB,  
London 2012, ODA, VisitBritain 

Für weitere Informationen oder zur Klärung Ihrer Fragen stehen wir Ihnen  
gerne zur Verfügung.

Kontakte
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EVERY

IS MADE POSSIBLE BY YOU.
Ein besonderer Dank an unsere Partner, die jeden Moment möglich machen.

©IOC 2011

olympic.org

The Worldwide Olympic Partners

Olympia Partner Deutschland
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